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Wien, 27. Februar 2017 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie 
folgt Stellung: 

Zu Art. 1 - § 3, 4 und 5 

Gemäß Erläuterungen sind Teilnehmer am Integrationsjahr unfallversichert (§ 8 
Abs. 1 Z 3 lit. c iVm § 74 Abs. 2 ASVG). Aus § 7 Abs. 2 des Entwurfs geht her­
vor, dass eine Integrationshilfe gemäß §§ 35 bis 37 AMSG vorgesehen ist. 

Aus Sicht der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AU VA) stellt die Integrati­
onshilfe (direkt) an Asylwerber eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts 
im Sinne des § 35 Abs. 3 AMSG dar. Es wäre daher gemäß § 35 Abs. 3 AMSG 
iVm § 40a AIVG abweichend von § 74 Abs. 2 ASVG die Integrationshilfe ("je­
weils bezogene Leistung") als Beitragsgrundlage heranzuziehen. 

Es w"re zu prüfen, ob tatsächlich § 8 Abs. 1 Z 3 lit. c ASVG und vor allem § 74 
Abs 2 ASVG die ges tzlichen Grundlagen für die Unfallversicherung bilden. 
All ,falls wäre eine tsprechende KlarsteIlung erforderlich. 

Dr. Josef Probst 
Generaldirektor 
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